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Teilweise fehlerhafte Überleitung  
aus der „kleinen“ EG 9 nach EG 9a   

 

 
Bei der Überleitung der sogenannten „kleinen EG 9“ nach EG 9a ist 
die Bezügemitteilung in einigen Fälle offensichtlich fehlerhaft. Das 
führt zu Gehaltseinbußen von bis zu 3500 Euro, oder aber auch zu 
Überzahlungen von bis zu 1000 Euro, die später wieder zurückbezahlt 
werden müssen. Die DPolG-Landestarifvertretung empfiehlt allen Be-
troffenen, die Gehaltsmitteilung für November 2019 und die Berech-
nung der Jahressonderzahlung kritisch zu prüfen. 
 
In mehreren Fällen führte eine nicht korrekte Überleitung von der sogenannten 
„kleinen“ EG 9 in die neue EG 9a zu einem falschen Tabellenentgelt, einem 
nachträglichen Gehaltsabzug und/oder zu einer falsch berechneten Jahresson-
derzahlung. Ob auch Beschäftigte in anderen Entgeltgruppen betroffen sind, 
entzieht sich momentan unserer Kenntnis. Jedenfalls ist es angebracht, die ak-
tuelle Gehaltsmitteilung genauer unter die Lupe zu nehmen.  
 
Es sind nicht alle Gehaltsmitteilungen der übergeleiteten Beschäftigten fehler-
haft, was zur Folge hat, dass jede/-r selbst seine Bezügemitteilung November 
2019 kontrollieren muss. Das Landesamt für Besoldung und Versorgung hat 
aktuell nicht geplant alle Fälle nochmals zu überprüfen. Dies soll nur in den Fäl-
len erfolgen, in denen die Beschäftigten beim LBV ihre Ansprüche geltend ge-
macht haben.     

 
Die DPolG-Landestarifvertretung hat den Sachverhalt bereits an das Innenminis-
terium herangetragen. Wir sind der Auffassung, dass von Amts wegen eine 
nochmalige Überprüfung aller Übergeleiteten erfolgen muss.  
 

Unser Rat: 
 

Die Ansprüche auf Korrektur der Überleitung und Nachzahlung der vor-
enthaltenen Bezüge gegenüber dem LBV schriftlich geltend machen, da-
mit nichts der sechsmonatigen Ausschlussfrist (§ 37 TV-L) anheimfällt. 
Ein entsprechendes Musterschreiben können DPolG-Mitglieder auf der 
Landesgeschäftsstelle (info@dpolg-bw.de) anfordern. Zur Überprüfung 
der Jahressonderzahlung können DPolG-Mitglieder ebenfalls die entspre-
chenden Tabellen anfordern.    
 
 

Mit kollegialen Grüßen 
 

Edmund Schuler 
Landestarifbeauftragter  
Stellv. Landesvorsitzender 

mailto:info@dpolg-bw.de
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Von Michael Schöfer DPolG Mannheim wurde uns dankenswerter Weise  
folgende Grafik zur Verfügung gestellt: 
 

 
Im nachfolgenden Beispiel besteht zum Nachteil des Beschäftigten eine Differenz von 745,63 €. 

 
 
 

Und so wie in dieser Tabelle aufgeführt hätte die Überleitung stattfinden müssen. Hat sie aber nicht. 

 
 
 


